
 

Erste Änderungsordnung der Fachprüfungsordnung 

für den Master-Studiengang Betriebswirtschaft 

an der Fachhochschule Kaiserslautern vom 16.06.2014 

 

Aufgrund § 7 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Nr. 3 Hochschulgesetz in der Fassung vom  

19. November 2010 (GVBI. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 455), hat 

der Fachbereichsrat des Fachbereichs Betriebswirtschaft am 23. April 2014 die folgende Änderung der Fachprü-

fungsordnung für den Master-Studiengang Betriebswirtschaft vom 11.09.2013 beschlossen. Der Präsident hat diese 

am 13.06.2014 genehmigt. Sie wird hiermit bekanntgemacht.  

 

Artikel 1 

Änderungen der Fachprüfungsordnung 

 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 Lissabon Konvention 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in einem anderen Studiengang an einer in- oder ausländischen Hoch-

schule oder an der FH Kaiserslautern erbracht worden sind, werden angerechnet, sofern sich die dabei er-

langten Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von denjenigen eines Studienganges, für 

den die Anrechnung beantragt wird, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im 

Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für die Erreichung der Ziele des Studiums und den Zweck der 

Prüfungen nach § 2 AMPO und den Regelungen dieser Fachprüfungsordnung vorzunehmen. In diesem 

Sinne liegt ein wesentlicher Unterschied vor, wenn der Antragsteller voraussichtlich beeinträchtigt wird, 

das Studium erfolgreich zu absolvieren. Die Beweislast für die Geltendmachung wesentlicher Unterschiede 

liegt bei der Hochschule 

(2) Bei Anrechnungen nach Abs. 1 sind auch Teilanrechnungen möglich. 

(3) Über Anrechnungen nach Abs. 1 entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Anträge auf Anrechnungen nach Abs. 1 werden innerhalb von 4 Monaten bearbeitet.“ 

 

Artikel 2  

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag  nach ihrer Veröffentlichung im Hochschulanzeiger der Fachhochschule Kaiserslautern 

in Kraft. 

 

Zweibrücken 16.06.2014 

 

 

 

Prof. Dr. Gunter Kürble  

Dekan des Fachbereichs Betriebswirtschaft 

Fachhochschule Kaiserslautern
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